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BS-Beschluss öffentlich 
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 Drucksachen-Nr.: 

Erfassungsdatum: 
05/478 
23.02.2011 

 
Einbringer: Beschlussdatum: 

28.03.2011 
 

interfraktionell 
 
Beratungsgegenstand: 
Schulträgerschaft 

 
Beratungsfolge 
Verhandelt - beschlossen 

am TOP Abst. ja nein enth. 

Finanz-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsausschuss 

07.03.2011 5.2     

Ausschuss für Bildung, 
Universität und Kultur 

09.03.2011 7.4  9 0 3 

Zeitweiliger Ausschuss zur 
Kreisgebietsreform 

11.03.2011 5.2  8 0 2 

Hauptausschuss 14.03.2011 3.5     
Senat 15.03.2011 9.2     
Bürgerschaft 28.03.2011 6.12  einstimmig 0 0 
 

 
 
 
         Egbert Liskow 
         Präsident 
 
Beschlusskontrolle: Termin: 

Ausschuss für Bildung, Universität und Kultur 01.06.2011 

 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen? Haushalt Haushaltsjahr 

Ja   

 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beauftragt den 
Oberbürgermeister, umgehend Verhandlungen mit dem Innenministerium und dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie den Landkreisen Ostvorpommern 
und Uecker-Randow  sowie Demmin mit dem Ziel aufzunehmen, sicherzustellen, dass die 
Schulträgerschaft für die Gymnasien und die Integrierte Gesamtschule "Erwin Fischer" weiter 
bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald verbleibt und eine Aufgabenrückübertragung 
nach dem künftigen § 165 Abs. 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern durch 
den künftigen Landkreis auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zu vereinbaren. 
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Sachdarstellung/ Begründung 

 
Anlässlich der Kreisgebietsreform droht die Schulträgerschaft der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald für die Gymnasien und die Integrierte Gesamtschule "Erwin Fischer" 
gegen den Wunsch der Lehrer, Eltern und Schüler auf den neuen Landkreis überzugehen. 
Da eine Rückholung der Schulträgerschaft nach dem 04. September des Jahres wenig 
erfolgsversprechend ist, und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zudem 
eine Antragstellung bis zum 31. März 2011 vorgibt, muss der Oberbürgermeister nun zügig 
eine Lösung auf dem Verhandlungswege mit den Landkreisen Uecker-Randow und 
Ostvorpommern sowie Demmin und im Einvernehmen mit dem Ministerien herbeiführen.  
Dabei sind die finanzielle Kompensation seitens des neuen Landkreises zugunsten der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald – insbesondere aufgrund der seinerseits ersparten 
Aufwendungen - ebenso zu verhandeln wie die personalrechtlichen Konsequenzen für die 
betroffenen Schulhausmeister und -sekretärinnen. 
 
 
 
 
  


